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Herbstaussaat 2020 wegen Feldmausgradation in Gefahr – Ausnahmebestimmungen 

für Rodentizide erforderlich 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Klöckner, 

seit dem Frühjahr 2020 hat sich die Feldmauspopulation in Sachsen-Anhalt deutlich 

aufgebaut. Zuerst waren Ackerfutterflächen und Grünland erkennbar stark befallen. 

Seit Anfang Juni wurden im Getreide und Raps in den Beständen sich permanent 

verstärkende Schäden durch Feldmausbefall erkennbar. Durch Bestandskontrollen vor der 

Ernte und jetzt mit Erntebeginn wird deutlich, dass besonders im Süden von Sachsen-Anhalt, 

in Teilen von Anhalt und der Börde eine Massengradation von Feldmäusen eingetreten ist. 

Die Situation entspricht der der Jahre 2012 und 2015, in denen durch Feldmausplagen die 

Ernten großflächig vernichtet wurden. Dies bestätigt auch die Erhebungen des amtlichen 

Pflanzenschutzdienstes in Sachsen-Anhalt, die aktuell von einer Befallsfläche von ca. 50.000 

ha ausgehen. 

In wenigen Wochen beginnen die Landwirte mit der Aussaat der Herbstkulturen, zuerst ab 

15.08. mit der Bestellung von Winterraps für das Erntejahr 2021. Bis dahin wird die 

Feldmausgradation weiter anwachsen, ein Zusammenbrechen der Feldmauspopulation ist 

auch aus Expertensicht in den nächsten Monaten nicht zu erwarten.  

Zu Recht befürchten die betroffenen Landwirte starken Befall in den auflaufenden Kulturen 

durch Feldmausfraß und entsprechende Schäden in den jungen Kulturen. Eine Bekämpfung 

von Feldmäusen durch intensivere Bodenbearbeitung und Feldhygiene an den Ackerrändern 

und auch Hilfen für Greifvögel werden nicht ausreichen die Massengradation zu stoppen.  

Seit 2019 ist die Feldmausbekämpfung auf Grund neuer Anwendungsbestimmungen für eine 
Reihe von Feldmausbekämpfungsmitteln auf der Basis von Zinkphosphid erheblich 
eingeschränkt: 

- In Natura 2000 - Gebieten (FFH und Vogelschutzgebiete), 

- Rastplatzgebieten von Zugvögeln während des Vogelzuges, 

- In aktuell potentiellen Vorkommensgebieten des Feldhamsters, der Haselmaus und 

der Birkenmaus zwischen 1. März und 31. Oktober. 
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